




 

 

 

Die vorstehende Satzung wird öffentlich auf der Website der Stadt Tanna bekannt gemacht.  

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2026 enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.  

Der Eingang der Haushaltssatzung wurde durch Schreiben der Rechtsaufsichtbehörde des 

Landtrasamtes Saale-Orla-Kreis vom 19.03.2026 bestätigt. Die Würdigung der 

Haushaltssatzung erfolgte durch Schreiben der Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes 

Saale-Orla-Kreis vom 02.04.2026. Der öffentlichen Bekanntmachung entgegenstehende 

Erklärungen hat die Rechtsaufsichtsbehörde nicht abgegeben.  

 

Öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes 

Gemäß § 57 Abs. 2 Satz 3 ThürKO liegt der Haushaltsplan der Stadt Tanna für das 

Haushalsjahr 2026 

 

von Montag, den 27.04.2026 bis Freitag 15.05.2026 

im Rathaus der Stadt Tanna, Markt 1, 07922 Tanna zu den Sprechzeiten 

 

Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr  und  14.00 – 18.00 Uhr 

Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr  und  14.00 – 17.00 Uhr 

Freitag  09.00 - 12.00 Uhr 

 

zur Einsichtnahme öffentlich aus und wird bis zur Entlasung und Beschlussfassung über die 

Jahresrechnung nach § 80 Abs. 3 ThürKO zur Einsichtnahme in der Kämmerei der Stadt 

Tanna zur Verfügung gestellt.  

 

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die nicht die 

Genehmigung, die Ausfertigung und diese Bekanntmachung betreffen, können gegenüber der 

Gemeinde geltend gemacht werden. Sie sind schriftlich unter Angabe der Gründe geltend zu 

machen. Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr geltend gemacht, 

so sind diese Verstöße unbeachtlich.  

 




